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(MA 1 – 555435-2013)

Beschluss des Gemeinderates vom 26. November 2014,  
Pr.Z. 03322-2014/0001-GIF

Dienstvorschrift für Aushilfs- und  
Saisonbedienstete 1997; Änderung

Die Dienstvorschrift für Aushilfs- und Saisonbedienstete 1997,  
ABl. Nr. 8, zuletzt geändert mit Beschluss des Gemeinderates vom 
30. Jänner 2014, Pr.Z. 00031-2014/0001-GIF, ABl. Nr. 7, wird wie 
folgt geändert:

Artikel I
1. In § 13 wird die Wortfolge „des Bundesgesetzes BGBl.  
Nr. 390/1976 in der Fassung BGBl. I Nr. 19/2012“ durch die Wort-
folge „des Urlaubsgesetzes, BGBl. Nr. 390/1976,“ ersetzt.
2. In § 14 wird die Wortfolge „in der Fassung LGBl. für Wien  
Nr. 22/2008 sind sinngemäß anzuwenden“ durch die Wortfolge 
„sind sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle des 
Kalenderjahres auf das Arbeitsjahr abzustellen ist und die Urlaubs-
entschädigung 4 % der Bemessungsgrundlage je Werktag des nicht 
verbrauchten Erholungsurlaubes beträgt“ ersetzt.
3. Nach § 19a wird folgender § 19b samt Überschrift eingefügt:

„Verweisungen auf Gesetze
§ 19b. Soweit in dieser Dienstvorschrift auf Bundesgesetze  

oder Wiener Landesgesetze verwiesen wird, sind diese in der am  
1. August 2014 geltenden Fassung anzuwenden.“

Artikel II
Art. I tritt mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten in 
Kraft.
	 Der Vorsitzende:
	 Godwin Schuster

*

Kundmachung der Magistratsabteilung 6 
betreffend Valorisierung des 

Müllabfuhrabgabetarifes 2002
Gemäß § 105 Abs. 3a Wiener Stadtverfassung, LGBl. Nr. 28/ 

1968, in der Fassung LGBl. Nr. 50/2013, und § 2 Abs. 3 und 4 der 
Verordnung des Gemeinderates, mit der ein Müllabfuhrabgabetarif 
2002 erlassen wird, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 47/2001, in der 
Fassung Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 47/2013, wird kundgemacht:

Die Beträge gemäß § 2 Abs. 2a der Verordnung des Gemeinde
rates, mit der ein Müllabfuhrabgabetarif 2002 erlassen wird, be
tragen ab 1. Jänner 2015 wie folgt:

1. Gewichtseinheitsgebühr je t� 291,76 EUR
2. Abholeinheitsgebühr� 166,72 EUR
3. Grundeinheitsgebühr pro Presse� 10 145,98 EUR
4. Grundeinheitsgebühr pro Mulde� 1 357,56 EUR

	 Magistrat der Stadt Wien
	 Magistratsabteilung 6

*
(GZ: 1661786/2014/2)

Verordnung
des Landeshauptmannes von Wien betreffend die Festsetzung 
eines Werttarifes gemäß § 52 Abs. 1 lit. a des Tierseuchengesetzes.

Gemäß § 52 Abs. 1 lit. a des Tierseuchengesetzes, RGBl. Nr. 177/ 
1909, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 80/2013, wird folgender 
Werttarif für die Bemessung der Entschädigung für die im November 
2014 auf behördliche Anordnung getöteten sowie nach Anordnung 
der Tötung oder nach Anzeige, der Zuziehung eines Tierarztes und 
Feststellung des Seuchenfalles oder infolge einer behördlich ange-
ordneten Impfung oder nach Untersagung einer Impfung gemäß 
§ 31 Abs. 4 leg. cit. verendeten Schlachtschweine festgesetzt:

Schlachtschweine: 1,19 EUR je kg Lebendgewicht (ohne Umsatz-
steuer).
	 Für den Landeshauptmann:
	 Mag.a Ulli Sima
	 amtsführende Stadträtin
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